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Norm

BauO Wr §101 Abs3 idF 1996/042;

MRKZP 01te Art1 Abs1;

StGG Art5;

Rechtssatz

§ 101 Abs. 3 Wr. BauO vermittelt dem Eigentümer des Bauwerkes mit der betre@enden Feuermauer von vornherein

kein unangreifbares, "stabiles" Recht, sondern nur eine (unter anderem) von der andauernden Zustimmung des

Nachbarn abgeleitete - und hievon abhängige - Berechtigung. Folgerichtig ordnet § 101 Abs. 3 Wr. BauO den Widerruf

der baubehördlich erteilten Bewilligung an, sobald (unter anderem) der Eigentümer der Nachbarliegenschaft dies

verlangt, wobei nach dem maßgeblichen Wortlaut des Gesetzes die Behörde die Motive des Nachbarn und deren

Gewichtigkeit nicht zu hinterfragen hat. Der begünstigte Eigentümer des Bauwerkes (mit der Feuermauer) hat die

Möglichkeit, die Zustimmung des Nachbarn durch eine privatrechtliche Vereinbarung zu sichern, worauf auch der

Verfassungsgerichtshof in seinem im Beschwerdefall ergangenen Ablehnungsbeschluss verwies. Vor diesem

Hintergrund kann nicht die Rede davon sein, dass der infolge des Verlangens des Mitbeteiligten erfolgte Widerruf eines

gemäß § 101 Abs. 3 Wr. BauO erteilten Konsenses (ein solcher wurde von der belangten Behörde bezüglich der

Fensterö@nung im Dachgeschoss angenommen) einen unvertretbaren, rechtswidrigen Eingri@ in das Eigentumsrecht

der Beschwerdeführerin bedeutete (siehe im Übrigen das hg. Erkenntnis vom 22. Februar 1955, Zl. 2004/53, VwSlg

3659 A/1955).
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